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§ 49 StVO 1960

StVO 1960 - Stral3enverkehrsordnung 1960

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Die Gefahrenzeichen kiindigen an, daB sich in der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn Gefahrenstellen befinden.
Die Lenker von Fahrzeugen haben sich in geeigneter Weise, erforderlichenfalls durch Verminderung der
Geschwindigkeit, der angektndigten Gefahr entsprechend zu verhalten.

2. (2)Auf Autobahnen sind die Gefahrenzeichen 250 m bis 400 m, auf anderen Stralen 150 m bis 250 m vor der
Gefahrenstelle anzubringen, sofern sich aus 8 50 nichts anderes ergibt.

3. (3)Wenn es jedoch der Verkehrssicherheit besser entspricht, sind die Gefahrenzeichen in einer anderen als im
Abs. 2 bezeichneten Entfernung anzubringen. In einem solchen Fall ist auf FreilandstraBen unter dem Zeichen auf
einer Zusatztafel nach & 54 Abs. 5 lit. a die Entfernung bis zur Gefahrenstelle anzugeben.

4. (4)Wenn sich Gefahrenstellen tber einen ldngeren Stral3enabschnitt erstrecken (wie etwa Gefalle,
Schleudergefahr, Steinschlag, Wildwechsel u. a.) und dies nicht erkennbar ist oder nicht vermutet werden kann,
so ist auf einer Zusatztafel nach § 54 Abs. 5 lit. b die Lange der Gefahrenstelle anzugeben. Innerhalb einer
langeren Gefahrenstelle ist das betreffende Gefahrenzeichen zu wiederholen, wenn dies die Verkehrssicherheit
erfordert.

In Kraft seit 01.07.1983 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/50
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/54
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/54
file:///

	§ 49 StVO 1960
	StVO 1960 - Straßenverkehrsordnung 1960


